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Europdéische Charta —
Umwelt und
Gesundheit

Anlésslich der ersten Europdischen Konferenz flir Umwelt
und Gesundheit vom 7. und 8. Dezember 1989 in Frankfurt
haben die zustdndigen Minister von 29 europdischen Staa-
ten eine gemeinsame Charta unterzeichnet. Schweizeri-
scherseits erfolgte die Unterzeichnung durch Bundesrat
Flavio Cotti. Nachstehend finden Sie den vollstindigen Text
der Charta.

Prdaambel

Angesichts der europdischen WHO-Strategie «Gesundheit

fur alle», des Berichts der Weltkommission fir Umwelt und

Entwicklung und der damit zusammenhédngenden Umwelt-

perspektiven bis zum Jahr 2000 und daruber hinaus (Reso-

lution 42/187 und 42/186 der UN-Generalversammiung)
sowie der Resolution WHA 42.26 der Weltgesundheitsver-
sammlung,

— in der Erkenntnis, dass die menschliche Gesundheit von
einer Vielfalt entscheidender Umweltfaktoren abhiangt,

— unter Betonung der Tatsache, dass es von entscheiden-
der Bedeutung ist, durch den Schutz der Umwelt ge-
sundheitlichen Gefahren vorzubeugen,

— in Kenntnis der Tatsache, dass sich eine saubere und
harmonische Umwelt positiv auf Gesundheit und Wohl-
ergehen auswirkt,

— ermutigt durch viele Beispiele fir Erfolge bei der Vermin-
derung der Verschmutzung und der Wiederherstellung
gesunder Umweltverhéltnisse,

— eingedenk dessen, dass die Erhaltung und Verbesserung
von Gesundheit und Wohlbefinden eine dauerhafte und
tragbare Entwicklung erfordern,

— besorgt uber den unbedachten, oft zu Umweltschéden
und Gesundheitsgefdhrdungen fiihrenden Umgang mit
naturlichen Rohstoffen und industriell gefertigten Pro-
dukten,

— in Anbetracht des internationalen Charakters vieler Um-
welt- und Gesundheitsfragen sowie der untereinander
bestehenden Abhéngigkeiten der Nationen und der ein-
zelnen Menschen in diesen Fragen,

— inder Erkenntnis, dass es angesichts ernster Umweltpro-
bleme in den Entwicklungsldandern eine globale Zusam-
menarbeit geben muss,

— eingehend auf die spezifischen Merkmale der Europai-
schen Region, insbesondere die hohe Bevdlkerungs-
und Verkehrsdichte sowie die starke Industrialisierung,

— in Anbetracht bestehender internationaler Verabredun-
gen (zum Beispiel Vereinbarungen liber den Schutz der
Ozonschicht) und anderer Initiativen in bezug auf Umwelt
und Gesundheit,

haben die fir Umwelt und Gesundheit verantwortlichen Mi-

nister in der europdischen WHO-Region auf ihrem ersten

Treffen, das vom 7. bis 8. Dezember 1989 in Frankfurt statt-

fand, die beigefiigte Europdische Charta Umwelt und Ge-

sundheit verabschiedet und den darin enthaltenen Grund-
satzen und Strategien als eindeutige Verpflichtung zum

Handeln zugestimmt. In Anbetracht ihres Umweltmandats

wurde die Kommission der Europédischen Gemeinschaften

ausdricklich zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen;
die Kommission stimmte im Namen der Gemeinschaft
ebenfalls der Charta im Sinne einer Leitlinie fir das zukinf-

tige Handeln der Gemeinschaft in Bereichen, die in der Zu-
sténdigkeit der Gemeinschaften liegen, zu.

Rechte und Pflichten

1. Jeder Mensch hat Anspruch auf
— eine Umwelt, die ein héchstmdgliches Mass an Ge-
sundheit und Wohlbefinden ermdglicht.

— Information und Anhdrung Uber die Lage der Umwelt
sowie Uber Plédne, Entscheidungen und Massnahmen,
die voraussichtlich Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sundheit haben.

— Teilnahme am Prozess der Entscheidungsfindung.

2. Jeder einzeine ist verpflichtet, im Interesse seiner eige-
nen Gesundheit und der anderer zum Schutz der Umwelt
beizutragen.

3. Alle Gruppierungen der Gesellschaftsind fur den Schutz
von Umwelt und Gesundheit als intersektoralem Anlie-
gen unter Einbeziehung vieler Fachrichtungen verant-
wortlich; ihre jeweiligen Aufgaben sollten klar aufgezeigt
werden.

4. Alle Behérden oder Stellen der verschiedenen Ebenen
sollten im Alltag zur Lésung der Probleme von Umwelt
und Gesundheit mit anderen Bereichen zusammenar-
beiten.

5. Jede Regierung und Behdérde hat die Pflicht, innerhalb
ihres Zustandigkeitsbereichs die Umwelt zu schiitzen,
die Gesundheit zu fordern und zu gewabhrleisten, dass
die Tatigkeiten in ihrem Zustandigkeits- und Einflussbe-
reich nicht in anderen Landern Gesundheitsschaden
verursachen. Des weiteren tragen alle Regierungen und
Behorden eine gemeinsame Verantwortung fiir den
Schutz der globalen Umwelt.

6. Jede offentliche oder private Stelle sollte ihre Tatigkeiten
so festlegen und ausfiihren, dass der Mensch vor Ge-
sundheitsschdden durch physikalische, chemische,
biologische, mikrobiologische und gesellschaftliche
Faktoren geschiitzt wird. Jede Stelle dieser Art sollte fiir
ihre Tatigkeit rechenschaftspflichtig sein.

7. Die Medien nehmen bei der Sensibilisierung der Offent-
lichkeit und Schaffung eines giinstigen Klimas in bezug
auf den Schutz von Gesundheit und Umwelt eine
Schllsselrolle ein. Sie haben einen Anspruch auf aus-
reichende und richtige Informationen und sollten darin
bestérkt werden, diese Informationen effektiv an die Of-
fentlichkeit weiterzugeben.

8. Auch nichtstaatliche Organisationen haben ebenfalls
eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von Informatio-
nen an die Offentlichkeit sowie bei deren Sensibilisie-
rung und Aktivierung.

Allgemeine Grundséatze

1. Fir Gesundheit und Wohlergehen ist eine saubere und
harmonische Umwelt erforderlich, in der alle physi-
schen, psychologischen, sozialen und &sthetischen
Faktoren den richtigen Stellenwert erhalten. Die Um-
welt soll als Grundlage fiir bessere Lebensbedingun-
gen und gesteigertes Wohlbefinden angesehen wer-
den.

2. Der bevorzugte Ansatz sollte darin bestehen, den
Grundsatz «Vorbeugen ist besser als heilen» zu for-
dern.

3. Die Gesundheit jedes Menschen, besonders aber die
der Schwachen und der einem besonderen Risiko aus-
gesetzten Gruppen, muss geschutzt werden. Beson-
dere Aufmerksamkeit muss den benachteiligten Grup-
pen gelten.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Massnahmen zur Losung der Probleme von Umwelt

und Gesundheit sollten auf den besten jeweils verfiig-
baren wissenschaftlichen Informationen basieren.

. Neue politische Massnahmen, Technologien und Ent-

wicklungen sollten mit Umsicht und nur nach entspre-
chender vorheriger Beurteilung der eventuellen Folgen
fir Umwelt und Gesundheit eingefiihrt werden. Dabei
sollte eine Verpflichtung zum Nachweis bestehen, dass
keine schédlichen Einfliisse auf Umwelt und Gesund-
heit auftreten.

. Die Gesundheit des einzelnen und die von Bevolke-

rungsgruppen sollte eindeutig Vorrang vor wirtschaftli-
chen Uberlegungen haben.

. Alle Aspekte der soziookonomischen Entwicklung, bei

denen es um Auswirkungen der Umwelt auf Gesundheit
und Wohlergehen geht, missen berlicksichtigt wer-
den.

. Der gesamte Umlauf von Chemikalien, Stoffen, Erzeug-

nissen und Abfallprodukten sollte so gesteuert werden,
dass die nattirlichen Ressourcen optimal genutzt wer-
den und nur in geringstmoéglichem Umfang eine Ver-
schmutzung entsteht.

. Ziel von Regierungen sowie behdrdlichen und privaten

Stellen sollte es sein, die schadlichen Wirkungen, die
durch eventuell gefahrliche Substanzen sowie
schlechte stadtische und ldndliche Umweltbedingun-
gen verursacht werden, zu verhindern oder einzu-
schrénken.

Umweltstandards missen laufend uberarbeitet wer-
den, um den neuen Erkenntnissen in den Bereichen
Umwelt und Gesundheit und den Auswirkungen der
zukiinftigen wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung
zu tragen. Gegebenenfalls sollten diese Standards auf-
einander abgestimmt werden.

Der Grundsatz sollte so angewendet werden, dass jede
offentliche und private Stelle, die Umweltschaden ver-
ursacht oder verursachen kann, finanziell dafir auf-
kommen muss (Verursacherprinzip).

Die Kriterien und Verfahren zur Quantifizierung, Beob-
achtung und Bewertung von Umwelt- und Gesund-
heitsschaden sollten weiterentwickelt und angewandt
werden.

Wirtschaftspolitische Massnahmen sowie Entwick-
lungshilfeprogramme, die Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit in anderen Landern haben, sollten die
obigen Grundsétze befolgen; Risiken fir Umwelt und
Gesundheit sollten nicht exportiert werden.

Die Entwicklungshilfe sollte das Konzept der dauerhaf-
ten und tragbaren Entwicklung férdern und als festen
Bestandteil den Schutz der Gesundheit und die Besse-
rung des Gesundheitszustandes enthalten. .

Strategische Elemente

1:

Die Umwelt sollte als eine Grundlage fir die Gesundheit
und das Wohlergehen des Menschen betrachtet und
dementsprechend behandelt werden.

. Der Schutz der Gesundheit erfordert umfassende Stra-

tegien, einschliesslich folgender Elemente:

a) Der Verantwortungsbereich 6ffentlicher und privater
Stellen fur die Durchfiihrung geeigneter Massnahmen
sollte auf allen Ebenen klar definiert sein.

b) Kontrollmassnahmen und andere Instrumente sollten
in geeignetem Umfang eingefiihrt werden, um umwelt-
bedingte Gesundheitsrisiken und eine Gefahrdung des
Wohlbefindes zu mindern. Finanzpolitische, administra-
tive und wirtschaftliche Instrumente sowie Raumpla-
nung spielen bei der Schaffung von Umweltbedingun-

gen, die Gesundheit und Wohlergehen fordern, eine
wichtige Rolle und sollten auch mit dieser Zielrichtung
eingesetzt werden.

c) Mit zunehmendem Wissen sollten bessere vorbeu-
gende Verfahren, einschliesslich zweckmassiger und
kosteneffektiver Technologien, sowie, falls erforderlich,
Verbote eingefiihrt werden.

d) Umweltfreundliche Technologien und Produkte so-
wie die Wiederverwendung und Wiederverwertung von
Abfillen sollten gefordert werden. Anderungen bei den
Rohstoffen, Herstellungsverfahren und Techniken der
Abfallwirtschaft sollten in erforderlichem Umfang vorge-
nommen werden.

e) Es sollten anspruchsvolle Management- und Verfah-
rensstandards gelten, um sicherzustellen, dass geeig-
nete Technologien und optimale Verfahren angewandt,
Gesetzesvorschriften und Leitlinien befolgt und Unfélle
sowie Félle menschlichen Versagens vermieden werden.
f) Geeignete Vorschriften sollten erlassen werden; diese
sollten praktisch durchfihrbar sein und auch wirklich
durchgefihrt werden.

g) Anhand der besten verfligbaren wissenschaftlichen
Informationen sollten Standards ausgearbeitet werden.
Gegebenenfalls missen Kosten/Nutzen-Analysen von
Massnahmen oder Unterlassungen vorgenommen und
die Durchfiihrbarkeit von Massnahmen beurteilt wer-
den, wobei in allen Fallen die Risiken minimiert werden
sollten.

h) Umfassende Strategien zur Bekdmpfung einer che-
mikalienbedingten Gefédhrdung der Gesundheit und
Umwelt sollten entwickelt werden, so z.B. Anmeldever-
fahren fir neue Chemikalien und eine systematische
Uberpriifung der Altstoffe.

i) Fur alle Arten ernsthafter Unfélle, einschliesslich
solcher mit grenziiberschreitenden Folgen, sollten
Katastrophenschutz- oder Notfallmassnahmen geplant
werden.

i) Informationssysteme zur Uberwachung der Wirksam-
keit getroffener Massnahmen, zur Trendanalyse, Festle-
gung von Prioritdaten und Entscheidungsfindung sollten
weiter ausgebaut werden.

k) Bei der Umweltvertraglichkeitsprifung sollten die
Gesundheitsaspekte stdrker beriicksichtigt werden.
Einzelpersonen und Bevoélkerungsgruppen, die von den
Bedingungen eines spezifischen Umweltbereichs direkt
betroffen werden, sollten befragt und in Entscheidun-
gen hinsichtlich dieses Umweltbereichs miteinbezogen
werden.

. Die medizinischen und anderen relevanten Fachrich-

tungen sollten angehalten werden, alle Aspekte des Um-
weltschutzes starker zu beachten. Umwelt-Toxikologie
und Umwelt-Epidemiologie sind wichtige Instrumente
der umweltbezogenen Gesundheitsforschung und soll-
ten als besondere Féacher in unserer Region weiterent-
wickelt und ausgebaut werden.

. Interdisziplindre Forschungsprogramme auf dem Gebiet

der Umwelt-Epidemiologie, die darauf abzielen, die Ver-
bindungen zwischen Umwelt und Gesundheit darzule-
gen, sollten auf regionaler, nationaler und internationa-
ler Ebene geférdert und ausgebaut werden.

. Der Gesundheitssektor sollte fiir die epidemiologische

Uberwachung durch Erfassung, Zusammenstellung und
Auswertung von Daten sowie Abschétzung der umwelt-
bedingten Gesundheitsrisiken verantwortlich sein. Der
Gesundheitssektor sollte des weiteren die anderen Be-
reiche der Gesellschaft und die breite Offentlichkeit Giber
Entwicklungstendenzen und Prioritdten informieren.

«wasser, energie, luft —eau, énergie, air»

82. Jahrgang, 1990, Heft 7/8, CH-5401 Baden

161




6. Nationale und internationale multidisziplindre Ausbil-

dungsprogramme sowie die Gesundheitserziehung und
Information 6ffentlicher und privater Stellen sollten un-
terstlitzt und intensiviert werden.

Prioritéten
1. Die Regierungen und Behorden, unbeschadet der spe-

zifischen Problembereichein ihren eigenen Landern, die
Europaische Gemeinschaft und andere zwischenstaatli-
che Organisationen sollten den Gegebenheiten entspre-
chend die nachstehenden dringenden Problembereiche
bezuglich Umwelt und Gesundheit auf lokaler, regiona-
ler, nationaler und internationaler Ebene besonders be-
ricksichtigen und entsprechende Massnahmen dazu
einleiten:

globale Umweltprobleme wie Zerstorung der Ozon-
schicht und Klimaverédnderung

Stadtentwicklung, Stadtplanung und Stadtsanierung
zum Schutz der Gesundheit und zur Foérderung des
Wohlbefindens

sichereund angemessene Trinkwasserversorgungunter
Berucksichtigung der WHO-Leitlinien fiir die Trinkwas-
sergute sowie hygienische Abfallentsorgung in allen
Stadt- und Landgemeinden

Wassergtite von Oberflachenwasser, Grundwasser, K-
stengewdssern und Erholungsgewéssern
mikrobiologische und chemische Unbedenklichkeit der
Lebensmittel

Auswirkungen von

— verschiedenen Energieformen

— Transport und Verkehr, besonders Strassenverkehr
— landwirtschaftlichen Verfahren, einschliesslich Din-
gung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie
Entsorgung von Abféllen

auf Umwelt und Gesundheit

Luftgiite unter Berlicksichtigung der WHO-Luftglteleit-
linien flr Europa, insbesondere in bezug auf Schwefel-
und Stickoxide, photochemische Oxidantien (Sommer-
smog) und flichtige organische Verbindungen
Luftgiite in geschlossenen Rdumen (Wohn- und Frei-
zeitraume, Arbeitsplatze) unter Einbeziehung der Aus-
wirkungen von Radon, Passivrauchen und Chemikalien
persistente Chemikalien und solche mit chronischer
Wirkung )

Bewirtschaftung, Beforderung und Entsorgung geféhrli-
cher Abfélle

Biotechnologie, insbesondere genetisch modifizierte
Organismen

Katastrophenschutz- und Notfallplanung sowie entspre-
chende Massnahmen bei Unféllen, Storféllen und Kata-
strophen

umweltfreundlichere Technologien als Vorsorgemass-
nahme.

. Bei Inangriffnahme dieser Prioritédten sollte man sich der
Bedeutung einer intersektoralen Umweltplanung und
Kommunalplanung bewusst sein, um optimale Vor-
aussetzungen fir Gesundheit und Wohlbefinden zu
schaffen.

. Um die Menschen zu einer gesunden Lebensweise in
einer reinen und harmonischen Umwelt anzuhalten,
sollte zum Gesundheitsschutz die Gesundheitsforde-
rung treten.

. Es sollte anerkannt werden, dass einige dringende Pro-
bleme einer direkten und sofortigen internationalen
Zusammenarbeit und gemeinsamer Anstrengungen
beddrfen.

Der Weg nach vorn
1. Die Mitgliedstaaten der Européischen Region sollten:

a) alle erforderlichen Schritte unternehmen, um nega-
tive Entwicklungstendenzen maéglichst bald umzukehren
und bereits bestehende positive gesundheitsbezogene
Entwicklungstendenzen zu stabilisieren bzw. zu verstar-
ken; insbesondere sollten die Mitgliedstaaten alles un-
ternehmen, um die regionale WHO-Strategie «Gesund-
heit fur alle», soweit sie Umwelt und Gesundheit betrifft,
in die Wirklichkeit umzusetzen;

b) ihre Zusammenarbeit untereinander und, wenn an-
gemesssen, mit den Europaischen Gemeinschaften und
mit anderen internationalen Organisationen bei gemein-
samen und grenzuberschreitenden Umweltproblemen,
die eine Gesundheitsgefahr darstellen, verstarken;

c) fir eine weite Verbreitung der auf dieser Konferenz
verabschiedeten Charta in den Sprachen der Europai-
schen Region sorgen.

. Das WHO-Regionalbliro fiir Europa wird gebeten:

a) die Maoglichkeit eines Ausbaus internationaler Me-
chanismen zu untersuchen, die den Zweck haben, even-
tuelle umweltbedingte Gesundheitsgefahren abzu-
schatzen und Leitlinien fur ihre Bekdmpfung zu ent-
werfen;

b) eine kritische Untersuchung der jetzigen Indikatoren
fur die gesundheitlichen Auswirkungen der Umwelt
durchzufiihren und gegebenenfalls neue spezifische
und effektive Indikatoren zu entwickeln;

c) nach Ricksprache mit den Regierungen der Mit-
gliedslander der Region einen europaischen Beratungs-
ausschuss fiir Umwelt und Gesundheit einzurichten;
d) in Zusammenarbeit mit den Regierungen der euro-
paischen Lander zu prifen, ob die Grindung eines
europdischen Zentrums fur Umwelt und Gesundheit
oder einer anderen geeigneten Einrichtung wiinschens-
wert und durchfiihrbar ist; das Zentrum bzw. die Einrich-
tung soll die Zusammenarbeit in bezug auf die Gesund-
heitsaspekte des Umweltschutzes intensivieren, wobei
auf Informationssysteme, Informationsaustausch und
koordinierte Untersuchungen besonderes Gewicht ge-
legt wird; in diesem Zusammenhang ist eine Zusammen-
arbeit mit UNEP (UN-Umweltprogramm), ECE (UN-Wirt-
schaftskommission fiir Europa) und anderen Organi-
sationen wiinschenswert; zu beriicksichtigen ist eben-
falls die EG-Umweltagentur.

. Die Mitgliedstaaten der Europdischen Region und die

WHO sollten: die Grundsatze und Verwirklichung der
Ziele dieser Charta in weitestmoglichem Umfang unter-
stutzen.

. Die fir Umwelt und Gesundheit verantwortlichen euro-

pdischen Minister sollten: sich innerhalb von fiinf Jahren
erneut treffen, um die nationalen und internationalen
Fortschritte zu bewerten und spezifische von der WHO
und anderen internationalen Organisationen aufge-
stellte Plane zur schnellstmoglichen Beseitigung der
schlimmsten umweltbedingten Gesundheitsbedrohun-
gen zu genehmigen.

«wasser, energie, luft — eau, énergie, air» 82. Jahrgang, 1990, Heft 7/8, CH-5401 Baden



	Europäische Charta : Umwelt und Gesundheit

